
Präsidiumsbeschluss 6/2019 

 

wird aus Anlass der Änderung im Kammervorsitz der 38. Kammer zum 

01.07.2019 wie folgt geändert: 

 

I. Änderungen im Kammervorsitz sowie in den 

Vertretungsangelegenheiten des richterlichen Dienstes 

 

38. Kammer – AS / BK – 

 

Vorsitzende: 

Endziffer 0 Richterin Dr. Waldenburger 

Endziffer 1 Richterin Heuser 

Endziffer 2 Richter am Sozialgericht Gerling 

Endziffer 3 Richterin am Sozialgericht Vorderstraße 

Endziffer 4 Richterin Post 

Endziffer 5 Richter Dr. Schmetzer 

Endziffer 6 Richterin Nazik 

Endziffer 7 Richter Maas 

Endziffer 8 Richterin am Sozialgericht Nolden 

Endziffer 9 Richterin am Sozialgericht Dr. Vu-Han-Irrlich 

 

Die Änderungen hinsichtlich der Vertretungen im richterlichen Dienst ergeben 

sich aus der Anlage, die Gegenstand dieses Beschlusses ist. 

 



 

II. Ehrenamtliche Richter 

 

39. Kammer – R –  

 

1. 

Der ehrenamtliche Richter ./. (Ministerium der Finanzen) wird als Vertreter 

der Arbeitgeber als laufende Nummer 1.,  

die ehrenamtliche Richterin ./. (Ministerium des Inneren) wird als 

Vertreterin der Arbeitgeber als laufende Nummer 2.,  

die ehrenamtliche Richterin ./. (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau- 

und Gleichstellung) wird als Vertreterin der Arbeitgeber als laufende 

Nummer 3. und 

die ehrenamtliche Richterin ./. (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau- 

und Gleichstellung) wird als Vertreterin der Arbeitgeber als laufende 

Nummer 4.  

der 39. Kammer zugeteilt.  

 

 

2.  

Der ehrenamtliche Richter ./. (DGB) wird als Vertreter der Versicherten als 

laufende Nummer 1., 

der ehrenamtliche Richter ./. (DGB) wird als Vertreter der Versicherten als 

laufende Nummer 2., 

die ehrenamtliche Richterin ./. (DGB) wird als Vertreterin der Versicherten 

als laufende Nummer 3. und 

der ehrenamtliche Richter ./. (IGBCE) wird als Vertreter der Versicherten 

als laufende Nummer 4. 

der 39. Kammer zugeteilt.  



55. Kammer VE / SB 

 

Die der 15. Kammer zugeteilten ehrenamtlichen Richter werden auch der 

55. Kammer zugeteilt. 

Die Heranziehung erfolgt der Reihenfolge nach für die 15. und 55. 

Kammer. Wenn eine Sitzung der 15. und/oder 55. Kammer am selben 

Tage ansteht, so ist der bisher noch nicht geladene nachfolgende 

ehrenamtliche Richter zu laden.  

 

 

Gelsenkirchen, 24.06.2019 

 

Das Präsidium 

des Sozialgerichts Gelsenkirchen 

 


